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Dieses und folgende 
Infos werden an  
IG Metall-Mitglieder 
per e-mail versandt.
Interessenten mel-
den bitte ihre e-mail-
Adresse an B. Bildt 
(Adresse s.o.) mit 
d e m  K e n n w o r t  
„Verteiler Elektro-
handwerk“. 

Die Wochenarbeitszeit im Berliner Elektrohandwerk 
 
Im Januar 1998 kündigten die Arbeitgeber des Elektrohandwerks in 

Berlin/Brandenburg alle Tarifverträge, die sie mit der 
IG Metall vereinbart hatten. Demnach galt eine re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden 
in den westlichen Bezirken Berlins und von 39 Stun-
den in den östlichen Bezirken Berlins. Die Arbeitge-
ber entzogen sich somit der Forderung der IG Me-
tall, die Arbeitszeit in Berlin bei 37 Stunden in der 
Woche zu vereinheitlichen, um u.a. die angespann-
te Arbeitsmarktsituation in der Branche zu mildern. 

Per 01.04.1998 setzten die Arbeitgeber die Vereinheitlichung auf ihre 
Weise durch, indem sie mit der Christlichen Gewerkschaft Metall 
(CGM) einen sogenannten Tarifvertrag schlossen, der die 39 Stun-
denwoche in ganz Berlin vorsah. Ob dieser Tarifvertrag rechtlich be-
stand hat, hängt vom Arbeitsgerichtsverfahren ab, das die IG Metall 
führt, um feststellen zu lassen, dass die CGM keine tariffähige Ge-

werkschaft ist.   
2004 legten die Arbeitgeber nach (s. nebenstehen-
der Kasten). Sie ließen sich von der CGM die  
40- Stundenwoche unterschreiben. Arbeitnehmerin-
teressen sind in diesem Vorgang nicht zu entde-
cken. Erhoffte betriebliche Kostenvorteile sind eben-
falls nicht zu erwarten, weil es sich um eine flächen-
deckende Maßnahme handelt. Somit bleibt die wirt-
schaftliche Situation in der Branche prekär, nur auf 
niedrigerem Niveau für die Arbeitnehmer. 
Die IG Metall verurteilt diesen Schritt, weil noch 
mehr arbeitslose Handwerker aus dem Elektrohand-
werk zu befürchten sind. Dadurch steigt der Druck 
auf die Löhne.  
Was gibt es für Handlungsmöglichkeiten für Arbeit-
nehmer?  
Keine Arbeitsverträge mit folgender Formulierung 

unterschreiben: „Es kommen die jeweils gültigen Tarifverträge für das 
Elektrohandwerk zur Anwendung.“ Arbeitnehmer können Betriebsrä-
te wählen und mit der IG Metall Haustarifverträge erstreiten.  
Infos dazu erteilt die Verwaltungsstelle. 

Tarifvertrag mit der CGM 
zur Regelung der Arbeits-
zeit in den Elektrohandwer-
ken vom 06.04.2004: 
 
§ 2 Regelarbeitszeit 
 
„Die tarifliche Regelarbeits-
zeit ausschließlich der 
Pausen beträgt für Vollzeit-
arbeitskräfte 40 Stunden 
wöchentlich und kann 
gleichmäßig oder ungleich-
mäßig auf bis zu 5 Werkta-
ge und in Ausnahmefällen 
auf bis zu 6 Werktage 
(Montag—Sonnabend) ver-
teilt werden.“ 
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Wochenarbeitszeit 
 
1998 mit der IGM: 
     37/39 Stunden (W/O) 
1998 mit der CGM 
     39 Stunden 
2004 mit der CGM 
     40 Stunden 


